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Bericht 

des Gesundheitsausscisses 

über die Regierungsvorlage (546 der Beila- mierung der Zusammenarbeit zwischen Kranken
gen) : Bundesgesetz, mit dem das Krankenan- anstalt und fr~iberuflich tätigen Ärzten. 

staltengesetz geändert wird D G I dh . h ß h d'- erwähnte er esun eltsaussc u at le 

Der vorliegende Gesetzent';"urf enthält folgende 
Schwerpunkte: 

1. Regelungen in Durchführung der Vereinba
rung gemäß Art. 15 a B-VG über die Krarikenan
staltenfinanzierung und die Dotierung des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds für die Jahre 
1988 bis einschließlich 1990 (siehe die Regierungs
vorlagen 550 und 547 der Beilagen). 

2. Einführung eines Kostenbeitrages von Patien
ten der allgemeinen Gebührenklasse. Ausnahmen 
sind für jene Personen vorgesehen, die bereits nach 
den bisher geltenden Bestimmungen einen Selbstbe
halt zu leisten haben. Ferner sollen Ausnahmen für 
Personen gelten, für die eine besondere soziale 
Schutzbedürftigkeit gegeben ist. 

3. Erfassung der Krankenbewegung in Öster
reich in Form der von der Weltgesundheitsorgani
sation veröffentlichten Internationalen Klassifika
tion der Krankheiten (ICD-Code). 

4. Rechtliche Angleichung von Sonderklassebet
ten an Sanatorien. 

5. Schaffung von Ethikkommissionen. 

6. Rechtliche Verankerung eines unverzüglich 
auszustellenden Arztbriefes im Interesse der Opti-

Helmuth Stocker 

Berichterstatter 

IC'-

Regierungsvoflage in seiner Sitzung am 18. Mai 
1988 in Verllandlung genommen. In der Debatte 
ergriffen außrr dem Berichterstatter die Abgeord~ 
neten Mag. Hau pt, Dr. S c h w i m m e r, Dip!.
Kfm. Dr. S t u m mv 0 11, Pro b s t, Hoc h -
mai rund Pos c h sowie der Ausschußobmann 
Abgeordneterl Dr. Zer n a t t 0 und der Bundes
ministerfür desundheit und öffentlicher Dienst Dr. 
Lös c h n a kl das Wort. 

Von den !Abgeordneten Mag. Hau p t und 
Pro b s t sowie den Abgeordneten Hoc h mai r 
und Dr. Z elr na t t 0 wurde jeweils ein Abände
rungsantrag gestellt. 

Bei der A~stimmung wurde die Regierungsvor
I 

lage in der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneteh Hoc h mai rund Dr. Zer -
n a t t 0 teilsleinstimmig, teils mit Mehrheit ange

_ nommen. D r Antrag der Abgeordneten Mag. 
Hau p t unU Pro b s t fand nicht die Mehrheit 
des Ausschu~ses. 

Als Ergebnis r seiner Beratungen stellt der 
Gesundheits~usschuß sO!Ilit den An t rag, der 
N aticinalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 05 18 

Dr. Zernatto 

Obmann 

z 
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2 . 589 der Beilagen 

;. 

Bundesgesetz vom. XXXXX 1988, mit 
dem das Krankenanstaltengesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 111957, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 27/ 
1958, BGBI. Nr. 28111974, BGBI. Nr.659/1977, 
BGBI. Nr.456/1978, BGBI.. Nr. 106/1979, BGBI. 
Nr. 273/1982, BGBI. Nr. 12211983, BGBI. 
Nr.218/1985, BGBI. Nr.565/1985 und BGBI. 
Nr.78/1987 und der Kundmachungen BGBI. 
Nr. 50/1973 und BGBI. Nr. 90/1976 wird wie folgt 
geändert: , 

Artikel I 

(Grundsatzbestimmungen) 

1. § 2 Abs. 1 Z 6 lautet: 

,,6. Sanatorien, das sind Krankenanstalten, die 
durch ihre besondere Ausstattung höheren 
Ansprüchen hinsichtlich Verpflegung und 
Unterbringung entsprechen;" 

2. § 2 Abs. 2 lit. blautet: 

"b) Einrichtungen, die von Betrieben fUr den Fall 
der Leistung Erster Hilfe bereitgehalten wer
den, sowie Einrichtungen der betriebsärztli
chen Betreuung gemäß § 22 des Arbeitneh
merschutzgesetzes, BGBI. Nr. 234/1972, idF 
BGBI. Nr.544/1982;" 

3. § 2a Abs. 1 Iit. a und blautet: 

,,§ 2a. (1) Allgemeine Krankenanstalten sind ein
zurichten als 

a) Standardkrankenanstalten mit bettenfuhren
den Abteilungen zumindest fUr: 
1. Chirurgie, 
2. Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
3. Innere Medizin und 
4. Kinderheilkunde; 

wenn ein Facharzt fUr Kinderheilkunde 
als ständiger Konsiliararzt fUr die Betreu
ung von Neugeborenen und fUr die' 
Behandlung von Krankheiten des Kindes-

alters verpflichtet wird, kann eine betten
fuhrende Abteilung fUr Kinderheilkunde 
entfallen; 

ferner mUssen Einrichtungen für Anästhesio
logie, für Röntgendiagnostik und für die 
Vornahme von Obduktionen vorhanden sein 
und durch Fachärzte des betreffenden Son
derfaches betreut werden; andere fachärztli
che Betreuung muß durch Fachärzte der 
betreffenden medizinischen Sonderfächer als 
Konsiliarärzte gesichert sein; 

b) Schwerpunktkrankenanstalten mit bettenfüh-
renden Abteilungen zumindest für: 

1. Augenheilkunde, 
2. Chirurgie, 
3. Frauenheilkunde und Geburtshilfe em-

schließlich Perinatologie, 
4. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 
5. Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
6. Innere Medizin, 
7. Kinderheilkunde einschließlich Neonato

logie, 
8. Neurologie und Psychiatrie, 
9. Orthopädie, 

10. Unfallchirurgie und 
11. Urologie; 
ferner mUssen Einrichtungen für Anästhesio
logie, für Hämodialyse, fUr Strahlendia
gnostik und -therapie sowie Nuklearmedizin, 
für Physikalische Medizin, für Intensivpflege 
und fUr Zahnheilkunde vorhanden sein und 
durch Fachärzte des entsprechenden Sonder
faches betreut werden; andere fachärztliche 
Behandlung muß durch Fachärzte der betref
fenden medizinischen Sonderfächer als stän
dige Konsiliarärzte gesichert sein; schließlich 
müssen eine Anstaltsapotheke, ein Pathologi
sches Institut sowie ein Institut für medizini
sche und chemische Labordiagnostik . geführt 
werden;" 

4. § 3 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im Bewilligungsverfahren nach Abs. 2 ist ein 
Gutachten des Landeshauptmannes einzuholen, das 
zu dem Antrag vom Standpunkt der sanitären Auf
sicht Stellung nimmt. Außerdem ist im Bewilli
gungsverfahren bei Prüfung des Bedarfes nach 
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589 der Beilagen 3 

Abs. 2 lit. a die gesetzliche Interessenvertretung der 8. § 9 Abs.11 erster Satz lautet: 

privaten Krankenanstalten, bei Bewilligung der ,,§ 9. (1) Für die in Krankenanstalten beschäftig-
Errichtung eines selbständigen Ambulatoriums (§ 2 . I f d' M' I' d K ten Personen sowie ür le Itg le er von om-
Abs. 1 Z 7), sofern nicht Abs. 6 anzuwenden ist, missionen g~mäß § 8c besteht Verschwiegenheits-
auch die zuständige Ärztekammer und bei Bewilli- pflicht, sofern ihnen nicht schon nach and~ren 
gung der Errichtung eines selbständigen Zahn am- gesetzlichen I oder dienstrechtlichen Vorschriften 
bulatoriums auch die Österreichische Dentisten-

eine solche VI· erschwiegenheitspflicht auferlegt ist." kammer zu hören." 

5. § 3 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Im behördlichen Verfahren wegen Geneh
migung der Errichtung oder Inbetriebnahme von 
Ambulatorien eines Krankenversicherungsträgers 
haben die zustä.ndige Ärztekammer und bei Zahn
ambulatorien auch die Österreichische Dentisten
kammer ParteisteIlung im Sinne des § 8 AVG 1950 
und das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 
Abs.2 B-VG, wenn 

a) über das Vorhaben des Krankenversiche
rungsträgers kein Einvernehmen im Sinne des 
§ 339 ASVG zustande gekommen ist, 

b) der Antrag des Krankenversicherungsträ.gers 
nicht mit einem nach § 339 ASVG erzielten 
Einvernehmen übereinstimmt oder 

c) die Entscheidung der Behörde über den 
Inhalt des nach § 339 ASVG erzielten Einver
nehmens hinausgeht. 

Im übrigen haben die berührten gesetzlichen beruf
lichen Interessenvertretungen die Stellung eines 
Beteiligten. " 

6. Im § 8b Abs. 3 wird das Zitat "BGBI. Nr. 227/ 
1959" durch das Zitat "BGBI. Nr. 227/1969" 
ersetzt. 

7. Nach § 8b wird folgender § 8c eingefügt: 

,,§ Sc. (1) In Krankenanstalten, an denen klini
sche Prüfungen von Arzneimitteln durchgeführt 
werden (§§ 28 bis 48 des Arzneimittelgesetzes, 
BGBI. Nr. 185/1983), sind Kommissionen einzu
richten, die die Durchführung dieser Prüfungen in 
der Krankenanstalt beurteilen. 

(2) Die Kommission hat mindesu~ns zu bestehen 
aus 

1. einem Vertreter des ärztlichen Dienstes, der 
weder ärztlicher Leiter der Krankenanstalt 
(§ 7 Abs. 1) noch Prüfungsleiter (§ 32 Abs. 1 
Arzneimittelgesetz) ist, 

2. einem Vertreter des Pflegedienstes, 
3. einem Vertreter des Trägers der Krankenan

stalt und 
4. einer mit der Wahrnehmung seelsorgerischer 

Angelegenheiten in Krankenanstalten betrau
ten Person. 

(3) Über jede Sitzung ist ein Protokoll aufzuneh
men. Die Protokolle sind dem ärztlichen Leiter der 
Krankenanstalt und dem Prüfungsleiter zur Kennt
nis zu bringen und gemeinsam mit allen für die 
Beurteilung wesentlichen Unterlagen gemä.ß § 10 
Abs. 1 Z 3 aufzubewahren." 

9.§ 10 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. die Kr~nkengeschichten mindestens 30 Jahre, 
allenfalls in Form von Mikrofilmen in doppel
ter AUSfertigung, aufzubewahren; für Rönt
genbildbr und andere Bestandteile von Kran
kengesdhichten,. deren Beweiskraft nicht 
30 Jahrb hindurch gegeben. ist, sowie bei 
ambulahter Behandlung kann durch die Lan
desgese'tzgebung eine kürzere Aufbewah
rungsfrist, mindestens jedoch 10 Jahre vorge
sehen ferden;" 

10. § 10a tbs. 1 lautet: '. 

,,§/10a. (1) Jedes Land hat einen Krankenanstal
tenplan zu etlassen. Im Krankenanstaltenplan sind 
Höchstgren~en für die Zahl der systemisierten Bet
ten, ausgenobmen die Betten von Abteilungen für 
Neurologie ind Psychiatrie, für folgende im Land 
gelegene Krankenanstalten festzusetzen: 

1. Öffentliche Krankenanstalten gemäß § 2 
Abs. 1 :Z 1 und 2, 

2. private,1 gemeinnützige Krankenanstalten 
gemäß I § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 in Verbindung 
mit § 1t, ausgenommen Krankena~stalte~ d~s 
Bundes und der Träger der SOZialversiche
rung, u d 

3. private! nicht gemeinnützige Krankenanstal-' 
ten gemäß § 2 Abs. 1 Z 1, 2 und 6." 

11. § 16 ~bs. 1 lit. d lautet: 

"d) für di~ ärztliche Behandlung einschließlich 
derppege sowie, unbeschadet einer Auf
nahme in die Sonderklasse, für Verpflegung 
und Unterbringung ausschließlich der 
Gesunaheitszustand der Pfleglinge maßgeb
lich is~." 

12. § 16 ~bs. 2 lautet: 

,,(2) Du1ch die Landesgesetzgebung wird 
bestimmt, unter welchen Voraussetzungen neben 
der allgemeihen Gebührenklasse eine Sonderklasse 
eingerichtet \werden darf und unter welchen Bedin
gungen ein 1;' flegling in die Sonderklasse aufzuneh
men ist. Die Sonderklasse hat durch ihre besondere 
Ausstattung höheren Ansprüchen hinsichtlich Ver
pflegung und Unterbringung zu entsprechen." 

13. § ~~ 1bS. 4 lautet: .. 

,,( 4) Offentliche Krankenanstalten, die keine 
Anstaltsapotheke betreiben, haben Konsiliarapothe
ker zu beste[len, wenn durch die beliefernde Apo
theke die Erfüllung der im Abs. 5 genannten Aufga
ben nicht gewährleistet ist. Zum Konsiliarapothe-

2 
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4 589 der Beilagen 

ker darf n~r ein Magister der Pharmazie bestellt 
werden, der die Berechtigung zur Ausübung der 
fachlichen Tätigkeit im Apothekenbetrieb nach 
erfolgter praktischer Ausbildung erlangt hat und 
zumindest im überwiegenden Ausmaß in einer 
inländischen Apotheke tätig und in der Lage ist, die 
im Abs. 5 genannten Aufgaben zu erfüllen. Die 
Bestellung bedarf der Genehmigung der Landesre- . 
gierung." 

14. § 22 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Öffentliche Krankenanstalten sind weiters ver
pflichtet, Personen, für die Leistungsansprüche aus 
der sozialen Krankenversicherung bestehen, als 
Pfleglinge aufzunehmen." 

15. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Als anstaltsbedürftig im Sinne des Abs. 2 
gelten Personen, deren auf Grund ärztlicher Unter
suchung festgestellter geistiger oder körperlicher 
Zustand die Aufnahme in Krankenanstaltspflege 
erfordert, sowie Personen, die ein Sozialversiche
rungsträger oder ein Gericht im Zusammenhang 
mit einem Verfahren über Leistungssachen zum 
Zwecke einer Befundung oder einer Begutachtung 
in die Krankenanstalt einweist." 

16. Im § 24 werden die Abs. 2 und 3 mit ,,(3)" 
. und ,,(4)" bezeichnet; folgender Abs. 2 wird einge

fügt: 

,,(2) Bei der Entlassung eines Pfleglings ist neben 
dem Entlassungsschein unverzüglich ein Arztbrief 
anzufertigen, der die für eine allfällige weitere 
medizinische Betreuung maßgebenden Angaben 
und Empfehlungen zu enthalten hat. Dieser Arzt
brief ist nach Entscheidung des Pfleglings diesem, 
dem einweisenden oder dem weiterbehandelnden 
Arzt zu übermitteln." 

17. § 27 Abs. 1 lautet: 

,,§ 27. (1) Mit den Pflegegebühren der allgemei
nen Gebührenklasse sind, unbeschadet Abs. 2 und 
§ 27a, alle Leistungen der Krankenanstalt abgegol
ten." 

18. § 27 Abs. 4 lit. d entfällt. 

19. § 27 Abs. 5 und 6 lautet: 

,,(5) Ein anderes als das gesetzlich vorgesehene 
Entgelt (Abs. 1 bis einschließlich 4 und § 27a) darf 
von Pfleglingen oder ihren Angehörigen nicht ein
gehoben werden. 

. (6) In den Fällen des § 23 Abs. 2 erster Satz wer
den die Pflegegebühren nur für eine Person in 
Rechnung gestellt. Im übrigen dürfen in der allge
meinen Gebührenklasse Begleitpersonen zur Ent
richtung von Pflegegebühren bis zur. Höhe der 
durch ihre Unterbringung in der Krankenanstalt 
entstehenden Kosten verpflichtet werden." 

20. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 

,,§ 27a. (1) Von Pfleglingen der allgemeinen 
Gebührenklasse, für deren Anstaltspflege als Sach
leistung Gebührenersätze zur Gänze durch einen 
Träger der Sozialversicherung an den Träger einer 
Krankenanstalt geleistet werden, ist durch den Trä
ger der Krankenanstalt ein weiterer Kostenbeitrag 
in der Höhe von 50 S pro Verpflegstag einzuheben. 
Dieser Beitrag darf pro Pflegling für höchstens 
28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingehoben 
werden. Von der Kostenbeitragspflicht sind jeden
falls jene Personen ausgenommen, für die eine 
besondere soziale Schutzbedürftigkeit gegeben ist, 
wobei die Familien-, Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse sowie die Art und Dauer der 
Erkrankung zu berücksichtigen sind. 

(2) Der im Abs. 1 genannte Kostenbeitrag ver
mindert oder erhöht sich jährlich in dem Maß, das 
sich aus der Veränderung des vom Öster
reichischen Statistischen Zentral amt verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine 
Stelle tretenden Index gegenüber dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes ergibt, 
wobei auf volle Schilling zu runden ist." 

21. § 28 lautet: 

,,§ 28. (1) Die Pflegegebühren und allfälligen 
Sondergebühren (§ 27 Abs. 4) sind vom Rechtsträ
ger der Krankenanstalt für die Voranschläge und 
für die Rechnungsabschlüsse unter Bedachtnahme 
auf § 27 Abs. 3 kostendeckend zu ermitteln. Die 
pflegegebühren und Sondergebühren sind von der . 
Landesregierung unter Bedachtnahme auf die Aus
stattung und Einrichtung, wie sie durch die Funk
tion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die 
ordnu.ngsgemäße und wirtschaftliche Gebarung 
festzusetzen und im Landesgesetzblatt kundzuma
chen. In diese Kundmachung sind auch die kosten
deckend ermittelten Pflegegebühren und Sonderge
bühren aufzunehmen. 

(2) Bei mehreren in ihrer Ausstattung, Einrich
tung und Funktion gleichartigen öffentlichen Kran
kenanstalten im Bereich einer Gemeinde· sind die 
Pflegegebühren und. allfälligen Sondergebühren 
einheitlich für diese Anstalten festzusetzen. 

(3) Die Pflegegebühren und allfälligen Sonder
gebühren einer öffentlichen Krankenanstalt, die 
nicht von einer Gebietskörperschaft 'verwaltet wird, 
dürfen nicht niedriger sein als die Pflege- und all
fälligen Sondergebühren der nächstgelegenen von 
einer Gebietskörperschaft betriebenen öffentlichen 
Krankenanstalt mit gleichartigen oder annähernd 
gleichwertigen Einrichtungen, wie sie durch die 
Funktion dieser Krankenanstalt erforderlich sind. 
Die Feststellung der Gleichartigkeit oder annähern
den Gleichwertigkeit obliegt der Landesregierung. 

(4) Die von den Trägern der Sozialversicherung 
an die Träger der Krankenanstalten zu entrichten· 
den Pflegegebühren 
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589 der Beilagen 5 

1. sind in den Fällen der Befundung oder Begut
achtung gemäß § 22 Abs. 3 zweiter Halbsatz 
in voller Höhe zu entrichten; 

2. werden ansonsten hinsichtlich des Ausmaßes 
- unter Berücksichtigung der Abgeltung für 
therapeutische Behelfe - ebenso wie allfäl
lige Sondergebühren (§ 27 Abs. 4) und die 
Dauer, für welche die Pflegegebühren zu zah
len sind, abgesehen von den Fällen des 
Abs. 12, ausschließlich durch privatrechtliche 
Verträge geregelt. Solche Verträge sind zwi
schen dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen 
mit den in Betracht kommenden Krankenver
sicherungsträgern einerseits und dem Träger 
der Krankenanstalt andererseits abzuschlie
ßen. Die Verträge bedürfen zu ihrer Rechts
wirksamkeit der schriftlichen Form der Agfas
sung; 

3. nach Z 2 erhöhen sich für Personen, die. auf 
Grund zwischenstaatlicher Übereinkommen 
über Soziale Sicherheit einer Gebiet-skranken
kasse zur Betreuung zugewiesen werden und 
die in einer Krankenanstalt betreut werden, 
deren Rechtsträger im Sinne des§ 1 des Bun
desgesetzes über die. Errichtung eines Kr;tn
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBl. 
NI. .. ./1988, zuschußberechtigt ist, im selben 
Verhältnis, das sich für einen Verpflegstag 
eines Versicherten bei Berücksichtigung aller 
zusätzlichen Kosten der Gebietskrankenkasse 
für Anstaltspflege ergibt, die aus der gesetzli
chen Verpflichtung über die finanzielle Betei
ligung der Träger der sozialen Krankenversi
cherung am Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds entstehen. Der Hauptverband hat 
den Hundertsatz dieser Erhöhung für jede 
Gebietskrankenkasse und für jedes Geschäfts
jahr auf Grund der Verpflegstage in zuschuß
berechtigten Krankena.nstalten zu errechnen. 
Bei der Berechnung der erhöhten Pflegege
bühren sind für ein Jahr zunächst die Hun
dertsätze der Erhöhung des zweitvorangegan
genen Geschäftsjahres' als vorläufige Hun
dertsätze heranzuziehen. Die endgültige 
Berechnung und Abrechnung ist im zweitfol
genden Jahr auf Grund der für das Geschäfts
jahr festgestellten Hundertsätze der Erhö
hung vorzunehmen. 

(5) Die für die Sozialversicherungsträger gelten
den Pflegegebührenersätze sind mit jedem 1. Jän
ner, erstmals mit 1. Jänner 1988, im prozentuellen 
Ausmaß der. Erhöhung der Beitragseinnahmen aller 
Krankenversicherungsträger vom Vorjahr auf das 
laufende Jahr zu erhöhen. Die jeweils neu berech-
neten Pflegegebührenersätze sind auf volle Schil
ling zu runden. 

(6 ) Von den Beitragseinnahmen eines Kalender
jahres ist vor der Errechnung des prozentuellen 
Beitragszuwachses zunächst jener Betrag abzuzie-

hen, den di~ Krankenversich~rungSträger gemäß 
§ 447f ASVG zur Finanzierung der Krankenanstal
ten gesondeh bereitzustellen haben. Ferner haben 
bei Errechn~ng des prozentuellen Beitragszuwach-

. ses nach Aps. 5 jene Beitragseinnahmen außer 
Betracht zu bleiben, die sich ab 1. Jänner 1988 aus 
Änderungen Ides Beitragsrechts ergeben, sofern der 
daraus erflieBende Betrag gesetzlich zweckgebun-
den ist. I 

(7) Die Beitragseinnahmen des laufenden Kalen
derjahres aller dem Hauptverband der öster
reichischen Sozialversicherungsträger (Hauptver
band) angehörenden Krankenversicherungsträger 
sind den B~itragseinnahmen des zuletzt vorange
gangenen IQalenderjahres unter Berücksichtigung 
des Abs. 6 gFgenü~erzustellen. ~ls B_eit:agseinnah
men gelten alle Beiträge für PfhchtvefSlcherte und 
für freiwillig Versicherte, die nach den Weisungen 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales über 
die Rechnungslegung als Beitragseinnahmen in 
Betracht ko~men, in der Krankenversicherung der 
Bauern eins~hließlich des Bundesbeitrages; maßge
bend sind die in den Erfolgsrechnungen der Kran
kenversicheJungsträger ausgewiesenen Beträge. 
Der ErhöhJngsprozentsatz ist vom Hauptverband 
auf zwei Ddzimalstellen zu runden und bedarf der 
Zustimmung des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales. I ' 

(8) Der IjIauptverband hat jeweils spätestens. bis 
15. Dezember für das nächstfolgende Kalenderjahr 
einen provi~orischen Hundertsatz zu errechnen, 
der nach Zhstimmung durch den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales für die Erhöhung der Pfle
gegebührenfrsätze ab nachfolgendem 1, Jänner 
~aßgeblich ,I ist, I?i~ neuen Pflegegebührenersätze 
smd auf volLe Schtlhng zu runden. Den Trägern der 
Krankenansfalten sind .d,ie erhöhten Pflegege
bührenersätze so rechtzeitig bekanntzugeben, daß 
sie ab 1. JäJner der Verrechnung zugrunde gelegt 
werden können, 

. 1 

(9) Weicht der provisorische Hundertsatz vom 
endgültigeni. Hundertsatz ab, hat zwischen den 
Krankenver~lcherungsträgern und den Krankenan
staltenein finanzieller Ausgleich durch Nachzah
lung oder Gutschrift im laufenden Kalenderjahr zu 
erfolgen. Bei der Erhöhung der Pflegegebührener
sätze ab ddm nächsten 1. Jänner sind so dann für 
das V orjaht fiktiv jene Pflegegebührenersätze zu 
errechnen, 1ie sich bei Anwendun~ des. en.dgültigen 
Hundertsatzes ergeben hätten. Diese fiktiven Pfle
gegebührenbrsätze sind sodann um den in Betracht 
kommende~ provisorischen Hundertsatz zu erhö
hen. 

(10) Allel von den Krankenversicherungsträgern 
und vom Hauptverband zur Durchführung der 
Regelung gbmäß Abs. 5 bis 9 erstellten Unterlageri I • •• 
und Berecrmungen unterhegen der Uberprüfung 
durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

! 
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(11) Über Streitigkeiten, die sich zwischen dem 
Träger einer Krankenanstalt einerseits und einem 
Krankenversicherungsträger oder dem Hauptver
band andererseits aus einem gemäß Abs. 4 
geschlossenen Vertrag ergeben, entscheidet eine 
Schiedskommission. Der Antrag auf Entscheidung 
kann von jedem der Streitteile gestellt werden. 

(12) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach 
der Aufkündigung eines Vertrages ein neuer Ver
trag zwischen dem Träger der KrankenanstaIi und 
dem Hauptverband nicht zustande kommt, ent
scheidet die Schiedskommission auf Antrag mit 
Wirksamkeit ab der ansonsten bewirkten Vertrags
auflösung über die gemäß Abs. 4 zu regelnden 
Angelegenheiten. Das gleiche gilt für den Fall, daß 
der Träger der Krankenanstalt oder der Hauptver
band zum Abschluß eines Vertrages aufgefordert 
hat, jedoch innerhalb von zwei Monaten ein sol
cher Vertrag nicht zustande gekommen ist. Der 
Antrag auf Entscheidung kann vom Träger der 
Krankenanstalt, von der Landesregierung oder vom 
Hauptverband gestellt werden. 

(13) Wenn ein Antrag nach Abs. 1~ vor dem 
Zeitpunkt gestellt wird, zu dem der Vertrag aufge
löst würde, bleibt der Vertrag bis zur rechtskräfti
gen Entscheidung vorläufig in Kraft. 

(14) Bei der Festsetzung der Höhe der pflegege
bührenersätze nach Abs. 12 ist die Schiedskommis
sion an die mit Zustimmung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales festgelegten Erhöhungs
sätze gemäß Abs. 5 bis 10 gebunden." 

22. Die §§ 28a und 28b entfallen. 

23. §§ 29 und 30 lauten: 

,,§ 29. (1) Durch die Landesgesetzgebung kann 
die Aufnahme fremder Staatsangehöriger, die sich 
nicht seit mindestens sechs Monaten ununterbro
chen im Bundesgebiet aufgehalten haben und die 
die voraussichtlichen Pflege(Sonder)gebühren 
sowie Kostenbeiträge bzw. die voraussichtlichen 
tatsächlichen Behandlungskosten im Sinne des 
Abs. 2 nicht erlegen oder sicherstellen, auf die Fälle 
der Unabweisbarkeit (§ 22 Abs. 4) beschränkt wer
den. 

(2) Weiters kann die Landesgesetzgebung 
bestimmen, daß die Landesregierung bei der Auf
nahme ·fremder Staatsangehöriger statt der 
Pflege(Sonder)gebühren sowie Kostenbeiträge die 
Bezahlung der tatsächlich erwachsenden Behand
lungskosten vorsehen kann. Dies gilt nicht für 

1. Fälle der Unabweisbarkeit (§ 22 Abs.4), 
sofern sie im Inland eingetreten sind, 

2. Flüchtlinge im Sinne des § 1 . des Bundesgeset
zes, BGBI. Nr. 126/1968, idF BGBI. Nr. 7961 
1974 über die Aufenthaltsberechtigung von 
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. 
Nr.55/1955, 

3. Personen, die in Österreich in einer gesetzli
chen Krankenversicherung pflichtversichert 
sind oder Beiträge zu einer solchen Kranken
versicherung entrichten, sowie Personen,die 
nach den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen in der Krankenversicherung 
als Angehörige gelten, und 

4. Personen, die einem Träger der Sozialversi
cherung auf Grund eines von der Republik 
Österreich geschlossenen zwischenstaatlichen 
Übereinkommens im Bereich der Sozialen 
Sicherheit zur Gewährung von Sachleistungen 
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften 
zugeordnet sind. 

Einbringung der Pflege(Sonder)gebühren und 
Kostenbeiträge 

§ 30. (1 ) Vorschriften über die Einbringung von 
Pflege (Sonder)gebühren und Kostenbeiträgen 
(§ 27a), insbesondere über das Verfahren zur Ein
bringung im Rückstandsfall gegenüber dem Pfleg
ling selbst, über die Geltendmachung gegenüber 
dritten Personen und die Berechnung von 
Pflege(Sonder)gebühren für Begleitpersonen von 
Pfleglingen (§ 27 Abs. 6 zweiter Satz), sind durch 
die Landesgesetzgebung zu erlassen. 

(2) Die Landesgesetzgebung kann festlegen, daß 
für zahlungsfähige Pfleglinge die Pflege(Son
der)gebühren für jeweils 30 Tage und die Kosten
beiträge für jeweils 28 Tage im vorhinein zu ent~ 
richten sind. 

(3) In den nach Abs. 1 von der Landesgesetzge
bung zu erlassenden Vorschriften ist jedenfalls fest
zulegen, daß auf Grund von Rückstandsausweisen 
öffentlicher Krankenanstalten für Pflege(Son
der)gebühren und Kostenbeiträge gegen Pfleglinge 
die Vollstreckung im Verwaltungsweg zulässig ist, 
wenn die Vollstreckbarkeit von der Bezirksverwal
tungsbehörde bestätigt wird." 

24. § 32 lautet: 

,,§ 32. Die Pflege(Sonder)gebühren und Kosten
beiträge sind mit dem Tag der Vorschreibung fäl
lig. Gesetzliche Verzugszinsen können nach Ablauf 
von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag verrechnet 
werden." 

25. § 40 Abs. 1 lit. c lautet: 

"c) Die §§ 16, 23 Abs. 1, 24 Abs.2, 26, 27, 32 
und 35 Abs. 3; die §§ 27a und 28 Abs. 3 fin
den nut für gemeinnützige KrankenanstaJten 
(§ 16) Anwendung." 

Artikel 11 

(unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

26. § 45 entfällt. 

27. § 47 entfällt samt der Überschrift "Behand
lung rückständiger Pflegegebühren im Konkursver
fahren". 
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28. § 56 lautet: 

,,§ 56. Die näheren Vorschriften über die im § 55 
vorgesehenen Kostenersätze des Bundes werden 
bei Universitätskliniken vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung 
der in Betracht kommenden Landesregierungen, 
bei Bundes-Hebammenlehranstalten vom Bundes
kanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen nach Anhörung der in Betracht kom
menden Landesregierungen durch Verordnung 
bestimmt." 

29. Die Überschrift zum Hauptstück D des zwei
ten Teiles entfällt. 

30. Die §§ 57 bis 59a samt Üb~rschrift sind auf
gehoben, soweit sich aus den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Errichtung eines Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBI. Nr ... ./ 
1988, nic~t anderes ergibt. 

31. Nach § 62c wird folgendes Hauptstück G 
eingefügt: 

"Hauptstück G 

. Diagnosenerfassung 

§ 62d. Die Träger von Krankenanstalten haben 
nach der von der Weltgesundheitsorganisation ver
öffentlichten Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten (ICD), 9. Revision, in der Fassung der 
Vereinigung Schweizer Krankenhäuser (VESKA), 
die Diagnosen der in stationärer Behandlung 
befindlichen Pfleglinge zu erfassen; die Klassifika
tion ist vom Bundeskanzler unter Anpassung an 
den jeweiligen Stand der medizinischen Wissen
schaft herauszugeben. 

§ 62e. (1) Die Träger von Krankenanstalten 
haben auf der Grundlage der im § 62d genannten 
Klassifikation bis zum 31. März jeden Jahres für 
das vorangegangene Kalenderjahr dem Bundes
kanzleramt in maschinenlesbarer Form einen 
Bericht über die Diagnosen der im Berichtsjahr aus 
stationärer Behandlung entlassenen Pfleglinge vor
zulegen. Gleiches gilt für verstorbene oder in eine 
andere Krankenanstalt überstellte Pfleglinge. 

(2) Der Bericht hat zu enthalten: 
1. administrative Daten: 

a) Krankenanstaltennummer, 
b) Aufnahmezahl, 
c) entlassende Abteilung, 
d) Gebünsdatum, 
e) Geschlecht, 
f) Staatsbürgerschaft, 
g) Postleitzahl des ordentlichen Wohnsitzes, 
h) kostentragender Sozialversicherungsträ-

ger, 
i) Aufnahmedatum, 
j) An der Aufnahme, 
k) Entlassungsdatum und 
I) An der Entlassung. 

2 d· .1. h D . me IZIIjlISC e aren: 
a) Halilptdiagnose, 
b) bis f.u neun zusätzliche Diagnosen, 
c) Venlegungen innerhalb der Krankenan

stalt und 
d) ausrl ewählte medizinische Einzelleistun

gen 

(3) Der B ndeskanzler kann durch Verordnung 
nähere Bestimmungen über die An der von den 
Trägern der Krankenanstalten vorzulegenden 
Datenträger sowie über die Gliederung der Merk
male der im lAbs. 2 genannten Daten und den kon
kreten DatJnsatzaufbau einschließlich Formatie
rung erlasset 

§ 62f. De~ Bundeskanzler hat die von den Trä
gern der Krankenanstalten vorgelegten Diagnose
berichte de+ Österreichischen Statistischen Zen
tralamt in maschinenlesbarer Form zwecks Erstel
lung einerJ länderb~zogenen Statistik. über ~ie 
Krankenbeegung und deren Veröffenthchung Im 
Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich 
zu' übermitteln. Die Statistik hat die Krankheitsar-
ten, gegliedert nach Altersgruppen, Geschlecht und 
EntlassungsJrt, zu enthalten. Zur Sicherstellung der 
Anonymität I sind Einzelfallkategorien durch ent
sprechend erweiterte Gliederungsbreiten auszu-
schließen." I. . . 

32. § 64 'rrd folgender Satz angefügt: 

"Die von deh Pfleglingen zu entrichtenden Kosten
beiträge (§ Zla) sind kein Entgelt im Sinne des 
UrrisatzsteuJrgesetzes 1972." 

33. § 67 lautet: 

,,§ 67. (1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes gem~ß Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich der 
im Ersten Teil dieses Bundesgesetzes enthaltenen 
Angelegenhbiten ist der Bundeskanzler betraut. 

(2) Mit d~r Vollziehung . 
1. der §~ 43, 55 und 56 ist, soweit durch sie 

Angel~genheiten der Universitätskliniken 
geregelt werden, der Bundesminister für Wis
sensch~ft und Forschung im Einvernehmen 
mit dJm Bundesminister für Finanzen und, 
soweit hiedurch Angelegenheiten der Bundes
Hebammenlehranstalten geregelt werden, der 
Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bunde~minister für Finanzen, . 

2: des. § t~ der ~~ndes~anzle~, hinsichtlich d~r 
Umve~sltätskll~l~en .Im Em;rernehmen mit 
dem ßundesmmlster für Wissenschaft und 
ForscHung, 

3. des § 46 der Bundesminister fürWissenschaft 
und ;'orschung im Einvernehmen mit dem 
Bunde minister für Finanzen, 

4. des § 8 der Bundesminister für Justiz, 
5. der §§ 49 bis einschließlich 54, soweit hie

durch Angelegenheiten der Justizpflege 
berührt werden, der Bundesminister für Justiz 
und irh übrigen der Bundesminister für Inne-
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res jeweils im Einvernehmen mit den beteilig
ten Bundesministern, 

6. der §§ 57 bis 62f der Bundeskanzler, hinsicht
lich der §§ 57 bis 59a im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, und 

7. des § 64 der Bundesminister für Finanzen 
betraut." 

Artikel III 
r 

(Grundsatzbestimmung) 

§ 28 lautet: 

"S 28. (1) Die Pflegegebühren und allfälligen 
Sondergebühren (§ 27 Abs. 4) sind vom Rechtsträ
ger der Krankenanstalt für die Voranschläge und 
für die Rechnungsabschlüsse unter Bedachtnahme 
auf § 27 Abs. 3 kostendeckend zu ermitteln. Die 
Pflegegebühren und Sondergebühren sind von der . 
Landesregierung unter Bedachtnahmeauf die Aus
stattung und Einrichtung, wie sie durch die Funk
tion der Krankenanstalt erforderlich sind, und die 
ordnungsgemäße und wirtschaftliche Gebarung 
festzusetzen und im Landesgesetzblatt kundzuma
chen. In diese Kundmachung sind auch die kosten
deckend ermittelten Pflegegebühren und Sonderge
bühren aufzunehmen. 

(2) Bei mehreren in ihrer Ausstattung, Einrich
tung und Funktion gleichanigen öffentlichen Kran
kenanstalten im Bereich einer Gemeinde sind die 
Pflegegebühren und allfälligen Sondergebühren 
einheitlich für diese Anstalten festzusetzen. 

(3) Die Pflegegebühren und allfälligen Sonder
gebühren einer öffentlichen Krankenanstalt,' die 
·nicht von einer Gebietskörperschaft verwaltet wird, 
dürfen nicht niedriger sein als die Pflege(Son
der)gebühren der nächstgelegenen von einer 
Gebietskörperschaft betriebenen öffentlichen Kran
kenanstalt mit gleichanigen oder annähernd gleich
wenigen Einrichtungen, wie sie durch die Funktion 
dieser Krankenanstalt erforderlich sind. Die Fest
stellung der Gleichanigkeit oder annähernden 
Gleichwenigkeit obliegt der Landesregierung. 

(4) In den Fällen der Befundung oder Begutach
tung gemäß § 22 Abs. 3 zweiter Halbsatz sind die 
Pflegegebühren von den Trägern der Sozialversi
cherung in voller Höhe zu entrichten. Ansonsten 
werden das Ausmaß der von den Trägern der 
Sozialversicherung an die Träger der Krankenan
stalten zu entrichtenden Pflegegebühren - unter 
Berücksichtigung der Abgeltung für therapeutische 
Behelfe - und allfälligen Sondergebühren (§ 27 
Abs.4) sowie die Dauer, für welche die Pflegege
bühren zu zahlen sind, abgesehen von den Fällen 
des Abs. 6, ausschließlich durch privatrechtliche 
Venräge geregelt. SoIche Venräge sind zwischen 
dem Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger im Einvernehmen mit den in 
Betracht kommenden Krankenversicherungsträ
gern einerseits und dem Rechtsträger der Kranken-

anstalt andererseits abzuschließen. Die Venräge 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftli
chen Form der Abfassung. 

(5) Über Streitigkeiten, die sich zwischen dem 
Träger einer Krankenanstalt einerseits und einem 
Krankenversicherungsträger oder dem Hauptver
band andererseits aus einem gemäß Abs. 4 
geschlossenen Vertrag ergeben, entscheidet eine 
Schiedskommission. Der Antrag auf Entscheidung 
kann von jedem der Streitteile gestellt werden. 

(6) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach der 
Aufkündigung eines Venrages ein neuer Venrag 
zwischen dem Träger der Krankenanstalt und dem 
Hauptverband nicht zustande kommt, entscheidet· 
eine Schiedskommission auf Antr:ag mit Wirksam
keit ab der ansonsten bewirkten Vertragsauflösung 
über die gemäß Abs. 4 zu regelnden Angelegenhei
ten. Das· gleiche gilt für den Fall, daß der Träger 
der Krankenanstalt oder der Hauptverband zum 
Abschluß eines Venrages aufgeforden hat, jedoch 
innerhalb von zwei Monaten ein solcher Venrag 
nicht zustande gekommen ist. Der Antrag auf Ent
scheidung kann vom Träger der Krankenanstalt, 
von der Landesregierung oder vom Hauptverband 
gestellt werden. 

(7) Wenn ein Antrag nach Abs. 6 vor dem Zeit
punkt gestellt wird, zu dem der Venrag aufgelöst 
würde, bleibt der Venrag bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung vorläufig in Kraft. 

(8) Bei der Festsetzung der Höhe der Pflegege
bührenersätze nach Abs. 6 ist insbesondere auf die 
durch den Betrieb der Anstalt entstehenden Kosten, 
soweit sie bei der Ermittlung der Pflegegebühren 
zugrunde gelegt werden dürfen, sowie auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit· des Trägers der 
Krankenanstalt und der Krankenversicherungsträ
ger Bedacht zu nehmen." 

Artikel IV 

(1) Art. I Z 21 sowie An. II Z 29 und ~O treten 
mit 1. Jänner 1988 in Kraft. 

(2) An. I Z 10 und 21 sowie Art. 11 Z 29 und 30 
treten gleichzeitig mit dem Außerkrafttreten der 
zwischen dem Bund und den Ländern geschlosse
nen Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG über die 
Krankenanstaltenfjnanzierung und die Dotierung 
des Umwelt- und Wasserwinschaftsfonds für die 
Jahre 1988 bis einschließlich 1990, BGB!. Nr ... .I 
1988, außer Kraft. 

(3) Mit dem Außerkrafttreten der im Abs.2 
genannten Vereinbarung treten die mit Art. 11 Z 29 
und 30 aufgehobenen Bestimmungen des Kranken
anstahengesetzes in der am 31. Dezember 1977 in 
Geltung gestandenen Fassung sowie An. III in 
Kraft. 
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(4) Die Träger von Krankenanstalten haben die Barmherzige6 Brüder in Eisenstadt dauernd auf 
Diagnosen gemäß § 62d in der Fassung des Art. II das Niveau ~er a. ö. Krankenanstalt in Oberwart 
Z 31 spätestens ab 1. Jänner 1989 zu erfassen und anzuheben. I _ . 
den im § 62e in der Fassung des Art. II Z 31 vorge-
sehenen Bericht dem Bundeskanzleramt erstmals Artikel VI 
bis zum 31. März 1990 für das Kalendefjahr 1989 
vorzulegen. 

(5) Die im § 62f in der Fassung des Art. II Z 31 
genannte Statistik ist erstmals im Jahr 1990 zu 
erstellen. 

Artikel V 

(Grundsatzbestimmung) 

Mit!. Jänner 1988 sind die von den Trägern der 
Sozialversicherung zu entrichtenden Pflegege
bührenersätze für die a. ö. Krankenanstalt der 

(1) Die Länder haben die Ausführungsgesetze zu 
Art. I, III und V innerhalb von sechs Monaten vom 
Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes zu 
erlassen. Die Ausführungsbestimmungen zu Art. I 
Z 21 und Art. V sind mit 1. Jänner 1988 in Kraft zu 
setzen. Die kusführungsbestimmungen zu Art. ITI 
sind mit de~ Zeitpunkt des Außerkrafttretens der 
in Art. IV Abs. 1 genannten Vereinbarung in Kratt 

zu setzen. ~ 
(2) Mit dr Wahrnehmung der Rechte des Bun

des gem1fß rt. 15 Abs. 8 B-VG ist der Bundes
kanzler betr l ut. 
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